
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand November 2022 

 
I. Auftragserteilung  

 
1. Im Auftragsschein oder in einem Bestätigungsschreiben sind die zu erbringenden Leistungen zu bezeichnen und der voraussichtliche 

unverbindliche Fertigstellungstermin anzugeben. 
 

2. Der Auftraggeber erhält auf Verlangen eine Durchschrift des Auftragsscheins. 
 
3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Unteraufträge zu erteilen.  
 
 
II. Preisangaben im Auftragsschein, Kostenvoranschläge  

 
1. Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der Auftragnehmer  im Auftragsschein die Preise, die bei der Durchführung des Auftrags 

voraussichtlich zum Ansatz kommen, Preisangaben  im Auftragsschein können auch durch Verweisung auf die  in Frage kommenden 
Positionen der beim Auftragnehmer ausliegenden oder auf der Internetseite eingestellten Preiskataloge erfolgen. 
 

2. Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe,  so bedarf es eines  schriftlichen Kostenvoranschlages,  in diesem  sind die 
Arbeiten und Ersatzteile jeweils im Einzelnen aufzuführen und mit dem jeweiligen Preis zu versehen. Der Auftragnehmer ist an diesen 
Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 3 Wochen nach seiner Abgabe gebunden. Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlags erbrachten 
Leistungen  können  dem  Auftraggeber  berechnet  werden,  wenn  dies  im  Einzelfall  vereinbart  ist.  Wird  aufgrund  des 
Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag mit der Auftragsrechnung verrechnet 
und der Gesamtpreis darf bei der Berechnung des Auftrags nur mit Zustimmung des Auftraggebers überschritten werden.  
 

III. Fertigstellung  
 

1. Die  vom Auftragnehmer  genannten  Fertigstellungstermine  sind  grundsätzlich  unverbindlich. Nur wenn  diese  vom Auftragnehmer 
ausdrücklich  als  verbindlicher  Fertigstellungstermin  benannt  sind,  ist  deren  Einhaltung  verbindlich.  In  diesem  Fall  ist  der 
Auftragnehmer verpflichtet, einen  schriftlich als verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Ändert oder erweitert 
sich der Arbeitsumfang gegenüber dem ursprünglichen Auftrag, und tritt dadurch eine Verzögerung ein, dann hat der Auftragnehmer 
unverzüglich unter Angabe der Gründe einen neuen Fertigungstermin zu nennen.  
 

2. Hält  der  Auftragnehmer  bei  Aufträgen,  welche  die  Instandsetzung  eines  Fahrzeuges  zum  Gegenstand  haben,  einen  schriftlich 
verbindlich zugesagten Fertigungstermin länger als 24 Stunden schuldhaft nicht ein, so hat der Auftragnehmer nach seiner Wahl dem 
Auftraggeber  ein  möglichst  gleichwertiges  Ersatzfahrzeug  nach  den  jeweils  hierfür  gültigen  Bedingungen  des  Auftragnehmers 
kostenlos  zur  Verfügung  zu  stellen  oder  80 %  der  Kosten  für  eine  tatsächliche  Inanspruchnahme  eines möglichst  gleichwertigen 
Mietfahrzeuges zu erstatten. Ein weitergehender Verzugsschadenersatz  ist ausgeschlossen, außer  in Fällen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit.     

 
3. Wenn  der  Auftragnehmer  den  Fertigungstermin  infolge  höherer  Gewalt  (vgl.  Definition  Ziff.  IX  3.)  oder  Betriebsstörungen  ohne 

eigenes  Verschulden  nicht  einhalten  kann,  besteht  aufgrund  hierdurch  bedingter  Verzögerungen  keine  Verpflichtung  zum 
Schadenersatz,  insbesondere  auch  nicht  zur  Stellung  eines  Ersatzfahrzeuges  oder  zur  Erstattung  von  Kosten  für  die  tatsächliche 
Inanspruchnahme  eines Mietfahrzeuges.  Der  Auftragnehmer  ist  jedoch  verpflichtet,  den  Auftraggeber  über  die  Verzögerung  zu 
unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist. 

 
 
IV. Abnahme 

 
1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber erfolgt im Betrieb des Auftragnehmers. 
 
2. Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet,  den  Auftragsgegenstand  innerhalb  von  2  Tagen  ab  Zugang  der  Fertigstellungsanzeige  und 

Aushändigung  oder  Übersendung  der  Rechnung  abzuholen.  Im  Falle  der  Nichtabnahme  kann  der  Auftragnehmer  von  seinen 
gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Bei Auftragsarbeiten, die innerhalb eines Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich die 
Frist auf 2 Arbeitstage.  

 
3. Bei  Abnahmeverzug  kann  der  Auftragnehmer  die  ortsübliche  Aufbewahrungsgebühr  bzw.  Stellplatzgebühr  berechnen.  Der 

Auftragsgegenstand  kann  nach  Ermessen  des  Auftragnehmers  auch  anderweitig  aufbewahrt  werden.  Kosten  und  Gefahren  der 
Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers.  

 
 
 
 
 
 



V. Berechnung des Auftrages 
 

1. In  der  Rechnung  sind  Preise  oder  Preisfaktoren  für  jede  technisch  in  sich  abgeschlossene  Arbeitsleistung  sowie  für  verwendete 
Ersatzteile  und  Materialien  jeweils  gesondert  auszuweisen.  Wünscht  der  Auftraggeber  Abholung  oder  Zustellung  des 
Auftragsgegenstandes, erfolgt diese auf seine Rechnung und Gefahr. 
 

2. Eine etwaige Berichtigung der Rechnung muss seitens des Aufragnehmers, ebenso wie eine Beanstandung seitens des Auftraggebers, 
schriftlich und spätestens 6 Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen.  

 
 
VI. Zahlung 
 
1. Der  Rechnungsbetrag  und  Preise  für  Nebenleistungen  sind  bei  Abnahme  des  Auftragsgegenstandes  und  Aushändigung  oder 

Übersendung  der  Rechnung  zur  Zahlung  fällig,  spätestens  jedoch  innerhalb  einer Woche  nach  Meldung  der  Fertigstellung  und 
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung. 
 

2. Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Auftraggeber nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung unbestritten  ist oder 
ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus 
diesem Vertrag beruht.  

 
3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. 

 
 

VII. Erweitertes Pfandrecht 
 

Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages  in 
seinen Besitz  gelangten Gegenständen  zu. Das  vertragliche Pfandrecht  kann  auch wegen  Forderungen  aus  früher  durchgeführten 
Arbeiten,  Ersatzteillieferungen  und  sonstigen  Leistungen  geltend  gemacht  werden,  soweit  sie  mit  dem  Auftragsgegenstand  in 
Zusammenhang  stehen.  Für  sonstige  Ansprüche  aus  der  Geschäftsverbindung  gilt  das  vertragliche  Pfandrecht  nur,  soweit  diese 
unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört. 
 
 

VIII. Sachmängel 
 

1. Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Der 
Auftragnehmer gibt grundsätzlich keine Garantie. Eine Garantiezusage ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt. 

 
2. Der  Auftraggeber  hat  den  Auftragsgegenstand  unverzüglich  auf  Sachmangel  zu  untersuchen  und  dem  Auftragnehmer  etwaige 

Mängel spätestens bis zum dritten Werktag nach Abnahme schriftlich anzuzeigen. Die Mängel sind dabei so detailliert wie möglich zu 
beschreiben. Geschieht dies nicht, gilt der Vertragsgegenstand als vertragsgemäß geliefert. lst der Auftraggeber Verbraucher, gilt dies 
nur für offensichtliche, ohne weiteres erkennbare Mängel. lst der Auftraggeber Unternehmer, können Gewährleistungsansprüche nur 
geltend gemacht werden, wenn und soweit er seiner Untersuchungs‐ und Rügepflicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

 
3. Wird  dem  Auftragnehmer  der  Mangel  nicht  rechtzeitig  angezeigt,  ist  die  Geltendmachung  des  Gewährleistungsanspruches 

ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer 
die  Möglichkeit  zu  geben,  den  Auftragsgegenstand  zu  besichtigen.  Der  Auftraggeber  hat  dem  Auftragnehmer  zunächst  die 
Möglichkeit  zur  Nachbesserung  zu  geben.  Schlägt  die  Nachbesserung  dreimal  fehl,  kann  der  Auftraggeber  Herabsetzung  der 
Vergütung  (Minderung)  verlangen  oder  vom  Vertrag  zurücktreten.  Verbleibt  nach  der  Nachbesserung  ein  geringfügiger Mängel, 
besteht kein Rücktrittsrecht. 

 
4. Wurden  auf Wunsch  des  Auftraggebers  Arbeiten  nur  behelfsmäßig  ausgeführt,  so  übernimmt  der  Auftragnehmer  hierfür  keine 

Sachmangelhaftung. 
 
5. Optische Beeinträchtigungen,  die  aus Alterungsprozessen, Teillackierungen  oder  anderen  nach  heutigem  Stand  der Technik  nicht 

vermeidbaren Umständen resultieren, stellen keinen Sachmangel dar. Natürlicher Verschleiß schließt Gewährleistungsansprüche aus. 
Der Auftragnehmer übernimmt des Weiteren keine Gewährleistung  für Mängel, die durch unsachgemäße Reinigung und Ähnliches 
verursacht wurden. Es sei denn, diese sind durch den Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
worden. Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers verjähren 2 Jahre ab Abnahme des Auftragsgegenstandes. Dies gilt nicht  im 
Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels. 
 

6. Der Auftragnehmer  haftet  im  Falle  von Sach‐  und Vermögensschäden  nach  den  gesetzlichen Regelungen  bei Vorsatz  und  grober 
Fahrlässigkeit  oder  schuldhafter  Verletzung  wesentlicher  vertraglicher  Pflichten.  ln  allen  übrigen  Fällen  ist  die  Haftung  auf  den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Verbraucher ist. Bei Schäden 
aus  der  Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  und  der  Gesundheit  bleiben  sämtliche  gesetzlichen  Ansprüche  und  Rechte  des 
Auftraggebers  unberührt.  Der  Auftragnehmer  haftet  nicht  für  das  Abhandenkommen  und  die  Beschädigung  von  im  Fahrzeug 
gelassenen Gegenständen, es sei denn, diese sind dem Auftragnehmer ausdrücklich zur Aufbewahrung überantwortet worden. Soweit 
die Schadenersatzhaftung dem Auftragnehmer gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt  ist, gilt dies auch  für die persönliche 
Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
 
 
 

 



IX. Haftung  
 

1. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen Schaden aufzukommen, 
der  leicht  fahrlässig  verursacht wurde,  so haftet der Auftragnehmer,  soweit nicht Leben, Körper und Gesundheit  verletzt wurden, 
beschränkt.  Die  Haftung  besteht  nur  bei  Verletzung  vertragswesentlicher  Pflichten  und  ist  auf  den  bei  Vertragsabschluss 
vorhersehbaren  typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch  eine  vom Auftraggeber  für den betreffenden Schadenfall 
abgeschlossene Versicherung  (ausgenommen  Summenversicherung)  gedeckt  ist,  haftet  der Auftragnehmer  nur  für  etwaige  damit 
verbundene Nachteile des Auftraggebers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die 
Versicherung.  Die  Haftung  für  den  Verlust  von  Geld,  Wertpapieren  (einschließlich  Sparbüchern,  Scheckheften,  Scheck‐  und 
Kreditkarten), Kostbarkeiten und anderen Wertsachen, die nicht ausdrücklich  in Verwahrung genommen sind sowie für durch einen 
Mangel des Auftragsgegenstandes verursachte Schäden wird bei leichter Fahrlässigkeit nicht gehaftet.  

 
2. Unabhängig  von  einem  Verschulden  des  Auftragnehmers  bleibt  eine  etwaige  Haftung  des  Auftragnehmers  bei  arglistigem 

Verschweigen  des  Mangels,  aus  der  Übernahme  einer  Garantie  oder  einer  Beschaffenheitszusicherung  und  nach  dem 
Produkthaftungsgesetz  unberührt.  Ausgeschlossen  ist  die  persönliche  Haftung  der  gesetzlichen  Vertreter,  Erfüllungsgehilfen  und 
Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachten Schäden. 

 
3. Resultiert eine Verzögerung oder Nichterfüllung der dem Auftragnehmer obliegenden Pflicht auf einen Umstand, der außerhalb der 

Einflussmöglichkeit beider Parteien  liegt,  so  ist eine Haftung wegen  „höherer Gewalt“ ausgeschlossen, da diese von niemanden zu 
vertreten  ist. Außerhalb der Einflussmöglichkeit  einer Partei  liegen beispielsweise  typische Ereignisse wie Regierungsmaßnahmen 
(ungeachtet  deren  Wirksamkeit),  Feuer,  Überschwemmungen,  Sturm,  Blitzschlag,  Explosionen,  Aufstand,  Naturkatastrophe, 
pandemische  Situationen  (sog.  „Lock  Down“),  Krieg,  Diebstahl,  Sabotage  und  sonstige  Fälle  „höherer  Gewalt“.  Die  Parteien 
unterrichten sich sobald wie möglich wechselseitig über den Eintritt des betreffenden Ereignisses unter Angabe der geschätzten Dauer 
der Verzögerung oder Verhinderung.  

 
 

X. Eigentumsvorbehalt  
 

Soweit eingebaute Zubehör‐, Ersatzteile und Aggregate nicht wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes geworden  sind, 
behält sich der Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur vollständigen unanfechtbaren Bezahlung vor. 

 
 
XI. Gerichtstand, Sonstiges  

 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung  ist ausschließlich Gerichtsstand der Sitz des 
Auftragnehmers.    Der  gleiche  Gerichtsstand  gilt,  wenn  der  Auftraggeber  keinen  allgemeinen  Gerichtsstand  im  Inland  hat,  nach 
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.    
 

Sollten  Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  ganz  oder  teilweise  nichtig,  rechtsunwirksam  oder  undurchführbar  sein  oder  ihre 
Rechtswirksamkeit  oder  Durchführbarkeit  später  verlieren,  so  soll  hierdurch  die  Gültigkeit  dieser  Vereinbarung  im  Übrigen  nicht 
berührt werden. Das Gleiche gilt, soweit sich in dieser Vereinbarung eine Lücke herausstellen sollte. An Stellen der unwirksamen oder 
undurchführbaren  Regelung  oder  zur  Ausfüllung  der  Lücke werden  die  Parteien  eine  angemessene  Regelung  treffen,  die,  soweit 
rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt 
haben würden.  

 


